
Corona: Justiz
zu milde mit
Übeltätern?
Datenfälschung nicht
geprüft, Freispruch nach
Anspucken eines Polizisten.

Wien. Vorige Woche wurde hier
berichtet, ein Gericht in Salz-
burg habe vorschnell davon ab-
gesehen, die Fälschung eines
Genesenenzertifikats zu ahn-
den: Das OLG Linz verbot ihm,
die mutmaßliche Fälschung
eines Onlinebescheids kurzer-
hand mit einer Diversion zu er-
ledigen. Nun wird ein ähnlicher
Fall bekannt, wo die Staatsan-
waltschaft Graz schon einen
Schritt früher Halt machte.

Mit der Begründung, dass
beim manipulierten digitalen
Dokument keine Urkunde vor-
lag, stellte sie das Verfahren ein,
ohne das Delikt der Datenfäl-
schung zu erwägen. Dieses ist
laut OLG Linz im Salzburger
Fall zu prüfen, doch hat diese
Aussage formal für den steiri-
schen Fall keine Konsequenz.
Der bleibt ganz folgenlos. „Ich
halte das für sehr problema-
tisch, da damit demMissbrauch
– offensichtlich zumindest in
der Steiermark – Tür und Tor
geöffnet wird“, so Anwalt Mar-
tin Baumgartner zur „Presse“.

Ein Fall für den OGH
Ohne eine gerichtliche Ent-
scheidung kann auch die Gene-
ralprokuratur beim Obersten
Gerichtshof nichts dagegen un-
ternehmen. Sehr wohl aber in
einem anderen Fall, wo die Jus-
tiz zumilde gewesen sein könn-
te: Dem Vernehmen nach hat
die Generalprokuratur eine
Wahrungsbeschwerde gegen
den Freispruch eines Mannes
eingelegt, der aus einem Co-
rona-Quarantänegebiet kom-
mend einen Polizisten ange-
spuckt hatte. Ein Test ergab
später, dass der Mann nicht in-
fiziert gewesen sein dürfte, wes-
halb er freigesprochen wurde.
Darauf kommt es beim „ab-
strakten Gefährdungsdelikt“
der vorsätzlichen Gefährdung
durch übertragbare Krankhei-
ten jedoch gar nicht an. (kom)
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Fragen kostet nichts, kann aber Aufenthaltstitel retten
Gastkommentar. Der Gerichtshof der Europäischen Union stellt die ständige Rechtsprechung des VwGH zum „Dauerauftenthalt – EU“ auf den Kopf.

VON ELMAR DRABEK

Wien. Mit seinem Urteil vom
20. Jänner (C-432/20) stärkte der
Europäische Gerichtshof (EuGH)
die Rechte langfristig aufenthalts-
berechtigter Drittstaatsangehöri-
ger und stellte damit die ständige
Rechtsprechung des Verwaltungs-
gerichtshofs (VwGH) auf den Kopf.

Ende 2021 hatten in Österreich
mehr als 300.000 Drittstaatsange-
hörige nach wenigstens fünfjähri-
ger rechtmäßiger Niederlassung
den Status langfristig Aufenthalts-
berechtigter inne. Der Aufenthalts-
titel „Daueraufenthalt – EU“ des
Niederlassungs- und Aufenthalts-
gesetzes (NAG) geht auf die Richt-
linie 2003/109/EG des Rats zurück.

Diese Rechtsstellung ist der
Staatsbürgerschaft angenähert und
soll nur in Ausnahmefällen verlo-
ren gehen: etwa nach der Verurtei-
lung wegen schwerer Straftaten
oder einer Abwesenheit von mehr

als zwölf aufeinanderfolgenden
Monaten aus demUnionsgebiet.

Nach 20/4 NAG tritt dieser Ver-
lust nicht ein, wenn der Drittstaats-
angehörige nachweisen kann, sich
pro Zwölfmonatszeitraum wenigs-
tens einen Tag in (irgend)einem
EU-Staat aufgehalten zu haben.

2009 fügte der Gesetzgeber
dem NAG § 2/7 hinzu, wonach
kurzfristige Inlands- und Aus-
landsaufenthalte die anspruchsbe-
gründende oder -beendende Dau-
er eines Aufenthalts nicht unter-
brechen. Heißt: Wer bloß die Fe-
rien in Österreich verbringt, soll
seinen Status selbst dann verlie-
ren, wenn er sich nachweislich nie
länger als zwölf aufeinanderfol-
gende Monate außerhalb des
Unionsgebiets aufgehalten hat.

In seiner Leitentscheidung
vom 16.12.2014 (Ra 2014/22/0071)
setzte sich der VwGHmit dem Ver-
hältnis von § 20/4 und § 2/7 NAG
auseinander – und hob nach

Amtsrevisionen mehrere Erkennt-
nisse des Verwaltungsgerichts
Wien auf. Dieses hatte den Fortbe-
stand des Daueraufenthaltsrechts
von Drittstaatsangehörigen festge-
stellt, die mehrmals jährlich in Ös-
terreich gewesen waren. Hinweise
auf die Richtlinie sucht man in der
Begründung des VwGH vergeblich.

VwGH strenger als Richtlinie
Im Erkenntnis vom 27. 2. 2020 (Ra
2019/22/0101) widmete der VwGH
dem offenkundigen Widerspruch
zwischen der Richtlinie und § 2/7
NAG immerhin zwei Absätze und
bestätigte den Verlust des Dauer-
aufenthaltsrechts der Revisions-
werberin „im Hinblick auf das Ziel
der Integrationsförderung“. Sein
bemerkenswertes Argument: „Un-
geachtet des Fehlens entsprechen-
der Regelungen in der angeführten
Richtlinie in Bezug auf den Verlust
der Rechtsstellung eines langfristig
Aufenthaltsberechtigten“ sei die

Bestimmung des § 2/7 NAG „für
kurzfristige Aufenthalte im EWR-
Gebiet maßgeblich“. Trotz einer
Anregung der Revisionswerberin,
die bereits mehr als zwanzig Jahre
aufenthaltsberechtigt war, sah sich
der VwGH nicht veranlasst, dem
EuGH die in der Revision ange-
führten Rechtsfragen zur Vorabent-
scheidung vorzulegen.

Nun aber widmete der EuGH
diesen Fragen nicht zwei Absätze,
sondern vier Seiten und gelangte
zu einem den Erkenntnissen des
VwGH diametral entgegengesetz-
ten Ergebnis: Auch eine Anwesen-
heit von nur wenigen Tagen pro
Zwölfmonatszeitraum in der EU si-
chert langfristig Aufenthaltsbe-
rechtigten ihren Status. Dabei be-
tonte der EuGH auch den Grund-
satz der Rechtssicherheit und das
Erfordernis klarer, bestimmter und
in ihren Auswirkungen vorherseh-
barer Rechtsvorschriften. Die Mü-
hen des Beschwerdeführers und

des VwGWien, doch ein Vorabent-
scheidungsersuchen an den EuGH
zu richten, sind also nicht unbe-
lohnt geblieben und schaffen
Rechtssicherheit für Millionen
langfristig aufenthaltsberechtigter
Drittstaatsangehöriger in der EU.
Für Tausende Betroffene, die in
den vergangenen acht Jahren ihr
Daueraufenthaltsrecht verloren
haben, kommt das Urteil vom
20. 1. 2022 dennoch zu spät. Ge-
rade in Zeiten, in denen für „frem-
denrechtliche Knaller“ nicht mehr
auf rhetorische Platzpatronen,
sondern scharfe normative Muni-
tion zurückgegriffen wird, bleibt zu
hoffen, dass sich die Verwaltungs-
gerichte und der VwGH häufiger
an den EuGH wenden, wenn euro-
pa- und grundrechtlich geschützte
Positionen auf dem Spiel stehen.

Elmar Drabek ist Partner von Dorda Rechts-
anwälte GmbH und schritt vor dem EuGH für
den Beschwerdeführer ein.

Zu kriminell für sein
Geburtsland Österreich:
Mannmuss Staat verlassen
Straftäter. Auch wenn er hierzulande aufgewachsen ist und die hiesige
Staatsbürgerschaft hätte erlangen können, wird ein serbischer Räuber und
Drogendealer ausgewiesen. Selbst wenn der Mann bei der Jobsuche auf
dem Balkan Probleme haben sollte, betont der Verwaltungsgerichtshof.

VON PHILIPP AICHINGER

Wien. Seit seiner Geburt im Jahr
1998 lebt der Mann in Österreich,
mit zwei Jahren besaß er schon
eine unbefristete Niederlassungs-
bewilligung. Doch nun muss der
Mann mit serbischer Staatsbürger-
schaft sein Geburtsland verlassen
und am Balkan ein neues Leben
beginnen. Selbst wenn es ihm
nicht leichtfallen sollte, dort Fuß
zu fassen. Denn der Verwaltungs-
gerichtshof macht in einer aktuel-
len Entscheidung klar, dass
schwerkriminelle Ausländer Öster-
reich auch dann zu verlassen ha-
ben, wenn sie hierzulande seit ih-
rer Geburt verwurzelt sind. Aber
was sind die Gründe dafür?

Die Verbrecherkarriere des
Mannes begann schon im Teen-
ageralter. Bereits 2014 wurde der
damals 16-Jährige wegen Raubes
zu sechs Monaten Haft verurteilt.
Das Strafmaß wurde bedingt aus-
gesprochen, aber die Hoffnung,
den Mann damit vor anderen De-
likten abzuhalten, sollte sich als
falsch erweisen. 2018 setzte es eine
Verurteilung wegen der fahrlässi-
gen Herbeiführung einer Feuers-
brunst und der Gefährdung der
körperlichen Sicherheit. Noch ein-

mal probierte man es mit einer be-
dingten Freiheitsstrafe, diesmal
setzte es neunMonate.

Im Jahr 2020 aber riss der
Strafjustiz endgültig der Gedulds-
faden. Denn nun ging es um einen
im Vorjahr begangenen schweren
Raub und noch dazu um Suchtgift-
handel mit sieben bis acht Kilo
Marihuana. Der Raub war über-
dies auf brutale Art und Weise ver-
übt worden. Der Mann hatte ge-
meinsam mit seinem Cousin und
seiner damaligen Verlobten deren
Vater niedergeschlagen – und das
mit einer Eisenstange. Dabei raub-
te der Serbe mehr als 28.000 Euro.
Für die beiden jüngsten Straftaten
gab es nun rechtskräftig siebenein-
halb Jahre Haft. Diesmal muss der
Mann also ins Gefängnis, und
auch danach wird sein Leben nicht
mehr wie vorher sein.

Kann im Sommerhaus wohnen
Denn die Tat ließ die Fremdenbe-
hörde hellhörig werden. Sie ord-
nete per Bescheid an, dass der
Mann nach Serbien gehen müsse
und danach zehn Jahre lang nicht
mehr nach Österreich kommen
dürfe. Nun schlug der Serbe den
Rechtsweg ein, um doch hierblei-
ben zu können. Seine Beschwerde

vor dem Bundesverwaltungsge-
richt war aber nur bedingt erfolg-
reich. Zwar wurde die Dauer des
Rückkehrverbots auf acht Jahre
heruntergesetzt, weil der Mann so
enge Beziehungen nach Österreich
habe. Die grundsätzliche Auswei-
sung nach Serbien wurde aber be-
jaht. Schließlich seien die Bindun-
gen das Mannes zu Serbien nie
ganz abgerissen. Er spreche die
dortige Sprache und könne im
Sommerhaus seiner Familie in Ser-
bien wohnen. Da der Mann jahre-
lang Erfahrung als Kellner habe,
könne er diesen Job auch in Ser-
bien ausüben.

Vor dem Verwaltungsgerichts-
hof (VwGH) machte der Mann gel-
tend, dass er erst mit 16 Jahren die
erste Straftat begangen habe. Und
damit zu einem Zeitpunkt, zu dem
er schon ein Recht auf die österrei-
chische Staatsbürgerschaft gehabt
hätte. Deswegen und weil er im-
mer legal in Österreich aufhältig
war, solle man ihn nicht auswei-
sen. Außerdem habe das Bundes-
verwaltungsgericht keine mündli-
che Verhandlung vor der Entschei-
dung über ihn abgehalten.

Der VwGH (Ra 2021/21/0272)
betonte, das man Personen, die
von klein auf in Österreich aufge-

wachsen seien, tatsächlich nicht so
leicht ausweisen dürfe. Bei beson-
ders verwerflichen Straftaten gehe
das aber schon, wenn bei Verbleib
des Täters sonst das öffentliche In-
teresse gefährdet wäre.

„Hohe kriminelle Energie“
Und der Mann weise eine „hohe
kriminelle Energie“ auf, wie seine
Untaten zeigen würden. Die straf-
rechtlichen Verurteilungen des
Mannes würden seine Gesinnung
so klar belegen, dass das Bundes-
verwaltungsgericht gegen den Ser-
ben entscheiden durfte, ohne vor-
her eine mündliche Verhandlung
abzuhalten. Und auch die Frage,
wie es dem Mann in Serbien erge-
hen würde, habe die Vorinstanz
genau genug geprüft, meinte der
VwGH.

Das Höchstgericht bestätigte
somit, dass der Mann Österreich
verlassen und nach Serbien gehen
muss. „Allfällige Schwierigkeiten
bei einer Integration in den dorti-
gen Arbeitsmarkt hätte er auf
Grund des großen öffentlichen In-
teresses an einer Verhinderung
weiterer schwerer Delinquenz in
Kauf zu nehmen“, gaben die
Höchstrichter dem Kriminellen
noch auf seinenWegmit.




